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Mitteilungen des Gemeinderates
Bewilligte Veranstaltungen:
Der Gemeinderat hat folgende Veranstal-
tungen bewilligt:
•  10. März 2024: Hundemilitary 

(Militärparkplatz und Auwald)
 
Denkmalpflegerischer Beitrag
Die Politische Gemeinde Sulgen hat an die 
Sanierung der denkmalgeschützten Lie-
genschaft Moser, Hessenreuti 4, 8583 Sul-
gen, einen Gemeindebeitrag über 4109.00 
Franken an die beitragsberechtigten Kos-
ten geleistet.
 
Genehmigte Bauabrechnungen
Der Gemeinderat hat folgende Bauabrech-
nungen genehmigt:
•  Schlussabrechnung Hessenreuti Süd über 

539 269.11 Franken. Gegenüber dem 
Kostenvoranschlag betrugen die Mehr-
kosten rund 50 000 Franken, insbesonde-
re aufgrund einer Projekterweiterung EW 
sowie Zusatzkosten in der Strassenent-
wässerung und im Bereich Kanalisation.

•  Schlussabrechnung Einbau Deckbelag 
Chaletstrasse über 37 663.70 Franken.

 
Erteilte Aufträge
Der Gemeinderat plant, ab April 2024 den 
ersten Teil der Rebbergstrasse (von Schul-
strasse bis Sonnhaldenstrasse) inkl. Werk-
leitungen zu sanieren. Der Gemeinderat hat 
dazu folgende Aufträge erteilt:
•  Strassenbau über 364 000.00 Franken an 

Schenk AG, Heldswil
•  Werkleitungsbau über 420 000.00 Fran-

ken an Schenk AG, Heldswil
•  Rohrlegearbeiten über 145 324.33 Fran-

ken an Sanitär Egger AG, Sulgen
•  EW-Arbeiten über 93 661.62 Franken an 

Pfi ster AG, Islikon

Aufgrund des erweiterten Projektperi-
meters bis zur Schulstrasse und in die 
Friedhofstrasse musste der ursprüngli-
che Kostenvoranschlag angepasst und 
gegen oben korrigiert werden. Da es sich 
um eine gebundene Ausgabe handelt, hat 
der Gemeinderat entschieden, das Pro-
jekt trotz höherer Kosten als ursprüng-
lich bewilligt weiterzuführen.
 
Neuer Schutzplan Natur- 
und Kulturobjekte
Das Departement für Bau und Umwelt 
hat im Januar den überarbeiteten Schutz-
plan Kultur- und Naturobjekte geneh-
migt. Der Gemeinderat hat den Schutz-
plan per 16. Februar 2024 in Kraft ge-
setzt. Neu sind rund 60 Kulturobjekte 
und rund 40 Naturobjekte auf Gemeinde-
gebiet geschützt. Bei den Kulturobjekten 
wurden rund 150 Objekte aus dem 
Schutzplan entlassen. Der Schutz kon-
zentriert sich in Zukunft auf wertvoll ein-
gestufte Liegenschaften. Bei den Natur-
objekten hat sich die Anzahl geschützter 
Objekte leicht erhöht. Geschützte Lie-
genschaften im Besitz der öffentlichen 
Hand sind in Sulgen folgende:
•  Primarschulhaus Oberdorf 

(Schulgemeinde)
•  Evangelische Kirche und altes 

katholisches Pfarrhaus 
(Evangelische Kirchgemeinde)

•  Katholische Kirche mit Pfarrhaus 
(Katholische Kirchgemeinde)

•  Mittleres Friedhofsgebäude und Fried-
hofsmauer (Politische Gemeinde)

•  Altes Amriswiler Pumpwerk 
(Politische Gemeinde)

•  Stationsgebäude (SBB)
•  Lokremise (SBB)

Altpapier- und Kartonsammlung 

in Donzhausen, Götighofen, Heldswil, Hessenreuti und Sulgen

Samstag, 23. März 2024, ab 9 Uhr

Bündel bitte erst am Samstagmorgen an die Strasse stellen.
Wir bitten Sie, Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte und Prospekte gebündelt, 
geschnetzelte Akten in separaten Säcken bereitzustellen.

Kontaktperson: Adrian Hübscher, Tel. 079 297 87 96 
Erreichbar bis spätestens Samstag, 16 Uhr. 
 Turnverein Sulgen

Für einen respektvollen Besuch im Wald 
erinnern wir an einige Wald-Knigge-
Tipps. Alle Tipps können unter 
www.waldknigge.ch heruntergeladen 
werden. 

Wir sind als Gast willkommen.
Als Waldbesucherinnen und -besucher 
sind wir im Wald willkommen, je nach 
Ort und Zeit gelten aber zweckmässige 

Bestimmungen, zum Beispiel bezüglich 
Naturschutz und Waldbrandgefahr. Wir 
befolgen sie.

Wir geniessen die Ruhe und Lang-
samkeit.
Im Wald gilt ein generelles Fahrverbot 
für Motorfahrzeuge. Für Fahrräder und 
Pferde gelten je nach Ort unterschiedliche 
Bestimmungen. Wir halten uns daran.

«Regeln» für den Waldbesuch

 
Wer teilt, hat mehr 

Mobility-Partnerstandort in der Gemeinde Sulgen 

Wer Autos teilt, schont die Umwelt. Denn ein Mobility-Auto ersetzt elf Privat-
autos und spart damit Platz, Ressourcen und verringert Emissionen. Zudem spa-
ren Nutzerinnen und Nutzer Geld, weil sie nur dann für Mobilität bezahlen, 
wenn sie sie tatsächlich brauchen. 

Der Mobilitystandort beim Bahnhof in Sulgen ermöglicht es 
Einwohnerinnen und Einwohnern, auf ein Fahrzeug oder 
Zweitfahrzeug zu verzichten.

Wie Sie vom Angebot profi tieren, erfahren Sie auf 
www.mobility.ch oder über den QR Code.

Einwohnerstatistik 

Bevölkerung per 31. Dezember 2022 4046
Bevölkerung per 31. Dezember 2023 4036
Bevölkerungsabnahme 2023 (–0,2%) –10

Einwohner Sulgen 3487
Einwohner Hessenreuti 59
Einwohner Götighofen 183
Einwohner Donzhausen 307

Geburten 50
Todesfälle 31
Zuzüge 327
Wegzüge 356

Schweizer 2893
Ausländer 1143
Ausländeranteil 28,3 %
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•  EKT AG, Bahnhofstrasse 37, 
9320 Arbon: Abbruch der bestehenden 
Gebäude auf Parzelle 2104, Kradolf-
strasse 78 / Unteraustrasse 1, Sulgen

•  Eggmann Markus, Säntisstrasse 4, 
8583 Sulgen: Aussenaufgestellte Luft-
Wasser-Wärmepumpe, Säntisstrasse 4, 
Sulgen

•  SuisseCan AG, Auholzstrasse 3, 
8583 Sulgen: Ersatz Rückkühlanlage, 
Auholzstrasse 3, Sulgen

•  G&F Immoinvest GmbH / UnionSie-
ben AG / AFORIA Immobilien AG, 
c/o G&F Immoinvest GmbH, Post-
strasse 15, 8580 Amriswil: Abbruch 

bestehende Bauten, Neubau von 
2 Mehrfamilienhäusern, 3 Doppelein-
familienhäusern, 1 Einfamilienhaus 
und gemeinsamer Tiefgarage, Kirch-
strasse 50, 50a, 50b, 50c, 50d, 52, 52a, 
52b, 54, Sulgen

Meldeverfahren
•  Genossenschaft Migros Ostschweiz, 

Industriestrasse 47, 9201 Gossau: 
Erstellung Photovoltaikanlage, Haupt-
strasse 3 / Bädlistrasse 6, Sulgen

•  Pöschl Esther, Aufeldstrasse 3, 
8583 Sulgen: Erstellung Photovoltaik-
anlage, Aufeldstrasse 3, Sulgen

Baubewilligungen 
Februar 2024

Mittwoch, 6. März
•  14.30 Uhr, Schreibwerkstatt, 

Begegnungshaus, Schulstrasse 7, 
Sulgen

•  19.30 Uhr, Podium Regierungs-
ratswahlen, kleiner Auholzsaal

Freitag, 8. März 
•  19 Uhr, Krimi-Dinner Tatort Café 

Dorfplatz!, Poststrasse 2a, Sulgen
Samstag, 9. März
•  10 Uhr, Delegiertenversammlung 

Thurgauer Bienenzüchter, Auholz-
saal, Sulgen

Sonntag, 10. März
•  17 Uhr, «La vie en rose», klassisches 

Konzert, ev. Kirche Sulgen
Dienstag, 12. März
•  15 Uhr, Unterhaltungsshow mit Flori-

an Rexer und Andreas Müller, Café 
Dorfplatz, Poststrasse 2a, Sulgen

Mittwoch, 13. März
•  9–11 Uhr, Mütter- und Väterberatung, 

Begegnungshaus, Sulgen
•  9–11 Uhr, Chrabbelgruppe/Bärlitreff, 

Begegnungshaus, Sulgen
Freitag, 15., bis Sonntag, 17. März
•  15./16. März, 20 Uhr, Theaterverein 

Eisbrecher, «Residenz Schloss & 
Riegel», Auholzsaal, Sulgen

    17. März, 14 Uhr, Theaterverein 
Eisbrecher, «Residenz Schloss & 
Riegel», Auholzsaal Sulgen

Mittwoch, 20. März
•  14.30 Uhr, Schreibwerkstatt, 

Begegnungshaus, Schulstrasse 7, 
Sulgen

Donnerstag, 21. März
•  14.15 Uhr, Seniorennachmittag, 

Ev. Kirchgemeinde Sulgen–
Kradolf, ev. Kirchgemeindehaus 
Sulgen

•  15.30 Uhr, Werkstatt der SinneYoga, 
Café Dorfplatz, Poststrasse 2a, 
Sulgen

Freitag, 22. März
•  20 Uhr, Buchvernissage Guido 

Bruggmann, Kirchenzentrum 
Steinacker, Kradolf

Samstag, 23. März
•  8 Uhr, Papier- und Kartonsammlung, 

Gemeindegebiet Sulgen
Mittwoch, 27. März
•  14–16 Uhr, Mütter- und Väter-

beratung, Begegnungshaus, 
Sulgen

•  14–16 Uhr, Chrabbelgruppe/
Bärlitreff, Begegnungshaus, 
Sulgen

Veranstaltungen März 2024

 
Budgetberatung 

Noch viel Monat übrig, aber das Geld ist bereits aufgebraucht.
Das zur Verfügung stehende Geld geplant und umsichtig einzuteilen, bedeutet 
für viele Menschen eine grosse Herausforderung. Was tun, wenn noch viel 
Monat übrig, das Geld aber aufgebraucht ist? Hilfreich ist, vorausschauend zu 
planen und ein persönliches Budget zu erstellen, welches Orientierung und Si-
cherheit gibt in der alltäglichen Umsetzung der Finanzen.
Insbesondere für die Bildung von Rückstellungen für unregelmässige Ausga-
ben, grössere Rechnungen und nötige Anschaffungen ist das sehr wichtig und 
nachhaltig. Es ist jetzt bei den Ausgaben deutlich spürbar, dass verschiedene 
Produkte und Dienstleistungen laufend teurer werden. Dies mit steigender 
Tendenz!
Mit einem erstellten, individuellen Budget behalten Sie den Überblick über 
 Ihre Finanzen und Sie können nachhaltig planen.
Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei der Erstellung eines Budgets. Neh-
men Sie mit uns Kontakt auf.

Weitere Informationen und Kontakt unter:
www.caritas-thurgau.ch
E-Mail thurgau@caritas.ch
Telefon 071 626 11 86

Versicherten Personen in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen wird ge-
mäss Bundesgesetz über die Kranken-
kassenversicherung eine Prämienverbil-
ligung gewährt. Die Antragsformulare 
für die Prämienverbilligung 2024 wer-
den direkt vom Sozialversicherungszen-
trum Thurgau den Berechtigten der Ge-
meinde Sulgen im Verlauf des Frühjah-
res zugestellt.

Grundlage für die Berechnung der Prä-
mienverbilligung 2024 ist die provisori-
sche einfache satzbestimmende Steuer 
zu 100 % per 1. Januar 2024. Anspruchs-
berechtigt sind Personen, deren einfache 
Steuer den Betrag von 800 Franken nicht 
übersteigt. Für Kinder besteht Anspruch, 
sofern die einfache Steuer nicht mehr als 
1600 Franken beträgt. Personen, die ein 
steuerbares Vermögen ausweisen, erhal-
ten keine Prämienverbilligung. Auch für 
Kinder, deren Eltern ein steuerbares Ver-
mögen ausweisen, wird keine Prämien-
verbilligung entrichtet. Infolge techni-
scher Schwierigkeiten kommt es beim 
Versand der Antragsformulare für Per-
sonen mit einer Jahresaufenthaltsbewil-
ligung zu Verzögerungen. Der Anspruch 
auf Prämienverbilligung 2024 aufgrund 
der provisorischen Steuerdaten verfällt 
am 31. Dezember 2024.

Einfach und schnell erledigt:
•  Antrag vollständig ausfüllen
•  beim 3. Abschnitt unterzeichnen

•  evtl. eine Kopie der neuen Police, 
gültig ab 1. Januar 2024, beilegen

•  per Post an die Krankenkassenkont-
rollstelle Sulgen schicken oder in den 
Briefkasten bei der Gemeindeverwal-
tung werfen (eine persönliche Abgabe 
ist nicht nötig).

Neubemessung
Wurde im Vorjahr nicht automatisch ein 
Antragsformular zugestellt oder können 
nachträglich veränderte wirtschaftliche 
Verhältnisse nachgewiesen werden, kann 
innerhalb von 30 Tagen ab rechtskräfti-
ger Feststellung der veränderten Verhält-
nisse eine Neubemessung der IPV bean-
tragt werden, insbesondere gestützt auf 
die defi nitive Steuerschlussrechnung, die 
EL-Rückforderungsverfügung und/oder 
den Entscheid über die Neuberechnung 
der Quellensteuer. Wird die Frist ver-
passt, verfällt ein allfälliger Anspruch. 
Eine Neubemessung muss beantragt 
werden. Als Nachweis ist eine Kopie der 
rechtskräftigen Steuerschlussrechnung 
beizulegen. Eine Neubemessung von 
Amtes wegen ist nicht zulässig.

Weitere Informationen: 
www.sulgen.ch, Online-Schalter, 
Krankenkassenkontrollstelle, 
Merkblatt Prämienverbilligung 2024
Ergänzende Auskünfte erhalten Sie zu 
den ordentlichen Öffnungszeiten bei der 
Krankenkassenkontrolle Sulgen, Silvija 
Bistrovic, Tel. 071 644 95 67.

Individuelle Prämienverbilligung (IPV) 2024


